
 

 

 
 

Pferdesportverein Graditz e.V. 
 

4. Sächsisches Lehrlingschampionat 
          

und Reitturnier 
 

am 07. Juni 2026 in Graditz 
 

 
Zeiteinteilung 

 
Sonntag, 07. Juni 2026 

 

Uhrzeit Prfg. Prüfungsbezeichnung 

   Nr.    

8:00 Uhr 1 Reitpferdeprüfung    MS /  SH     VP:  KB 
 

9:00 Uhr 2 Dressurpferdeprüfung Kl. A                           KB /  SH     VP:  MS  
 

10:30 Uhr 4 Dressur WB                                                   SH  /  KB     VP:  MS 
 

11:30 Uhr 5 Dressur WB                                                   SH  /  KB     VP:  MS 
 
 

   Mittagspause 
 
 

13:30 Uhr 6 Standard- Spring-WB 80 cm                           SH  / KB      VP: MS 
 

14:30 Uhr 7 Standard-Spring WB 90 cm                            SH  / KB      VP: MS 
     

15:00 Uhr  Siegerehrung der Prüfung 4,6 und Lehrlingschampionat 
 

15:45 Uhr 3 Springpferdeprüfung Kl. A*                             MS  / SH      VP: KB 
 
16:45 Uhr 8 Springprüfung Kl. A*                                       SH  /  KB      VP: MS                

 
 

Parcourschef:   Jörg Piehozki    Richter:     Klaus Buschmann          KB 
                       Matthias Scholich          MS 
                         Siegmund Hintsche        SH 
 
 
 

Essensversorgung findet am Reitplatz statt! 



 

 

 
Hinweise an die Nenner: 
 
 
Startbereitschaft für die Prüfungen Nr. 1 und 2 sind 

am Sonnabend, den 06.06. 19.00 bis 20.00 Uhr   
sind vor allem über die FN-APP (siehe    
Teilnehmerinformationen NEON) oder 

telefonisch (Tel.Nr: 0177 65 85 685) abzugeben. –  

 
 
Für alle anderen Prüfungen Startbereitschaft 90 Minuten  
Vor Prüfungsbeginn. 
 
Siegerehrung für die Prüfungen Nr. 4, 6 und das 
Lehrlingschampionat mit allen Teilnehmern ohne Pferd 
Findet  15.00 Uhr  statt. 
 
Alle anderen Prüfungen SE im Anschluß der jeweiligen  
Prüfung. 
 
Parkplätze sind ausgeschildert 
 
Einkoppeln der Pferde ist nicht erlaubt! 
 
Hunde sind an der Leine zu Führen. 
 

Der Veranstalter schließt jegliche Haftung für Sach- und 
Vermögensschäden aus, die den Besuchern, Teilnehmern, 
Pferdepflegern und Pferdebesitzern durch leichte Fahrlässigkeit 
des Veranstalters, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
entsteht. Der Veranstalter haftet in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung des Lebens, des 



 

 

Körpers oder der Gesundheit und in weiteren Fällen der 
zwingend gesetzlichen Haftung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Er schließt darüber hinaus der Haftung für 
Diebstähle und sonstige Vorfälle aus. 

 


